
 
 

 

                                                           

 

 

 

PRESSE-AKKREDITIERUNG 2019 

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Presse-Akkreditierungsformular, Belege und die 

anschließenden Vereinbarungen innerhalb der Frist unterschrieben an: 

 

IDM-Presse 

Anke Wieczorek 

Planweg 23 

D – 59597 Erwitte 

 

Tel: +49 2943-974 177, eMail: anke.wieczorek@t-online.de  

 

Bitte in Blockschrift gut lesbar ausfüllen. 
Redaktion/Medium  Firma 

Vorname  Nachname 

Presseausweisnr.  gültig bis 

Straße und Hausnummer/Postfach 

Land / PLZ          Ort 

Telefon / Fax 

Mobiltelefon 

E-Mail 

 

□ Redaktionsmitglied  □ Freier Journalist  □ Fotograf   

□ Printmedien   □ Onlinemedien  □ Presseagentur  

□ Radio / TV 

 

Bitte reichen Sie mit Ihrer Akkreditierung eine Kopie Ihres aktuellen, amtlich anerkannten  

Presseausweises und Nachweise Ihrer journalistischen Tätigkeit ein. Wir akzeptieren die 

Presseausweise der Verleger- und Journalistenverbände BDZV, VDZ (inkl. VDZ Nord, VZVNRW, VDZ 

BB, SZV und VZB) sowie DJV und DJU. 

Wenn Sie bereits im vergangenen Jahr akkreditiert waren, fügen Sie uns bitte als Beleg Ihrer Arbeit 

und der damit verbundenen Ausgabe eines Mediatickets bitte auch eine Auswahl Ihrer 

veröffentlichten Artikel und Bilder zur IDM aus den letzten zwölf Monaten bei.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

IDM-VERANSTALTUNGEN 2019 

 

 

  □  17.05. – 19.05. 2019 Lausitzring 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 09.05.2019) 

 

 

  □ 06.06.-09.06. 2019 Speedweek Oschersleben 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 30.05.2019) 

 

 

  □ 21.06.-23.06. 2019 Zolder (B) 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 14.05.2019) 

 

 

  □ 19.07.-21.07. 2019 Nürburgring (nur SBK 1000) 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 12.07.2019) 

 

 

  □ 26.07.-28.07. 2019 Schleiz 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 18.07.2019) 

 

 

  □ 09.08.-11.08 2019 Most (CZ) 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 01.08.2019) 

 

 

  □ 06.09.-08.09. 2019 Assen (NL) 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 30.08.2019) 

 

 

  □ 27.09.-29.09. 2019 Hockenheim 

(Ende der Akkreditierungsfrist: 20.09.2019) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Akkreditierungsvereinbarungen für Medienberichterstatter 

§ 1 Ich bin mir der von Geschwindigkeitswettbewerben und Sonderprüfungen mit Automobilen und 

Motorrädern allgemein ausgehenden Risiken bewusst, und mir ist bekannt, dass ich mich in 

besondere Gefahr, unter Umständen Lebensgefahr bringe, wenn ich die zu- oder ausgewiesenen 

Plätze verlasse, die Gebote und Verbote nicht beachte oder den Vorschriften und Anweisungen nicht 

Folge leiste. 

§ 2 Ich verpflichte mich, den vom Veranstalter und dessen Beauftragten, von Behörden und der 

Polizei erlassenen Vorschriften und Anweisungen (schriftlicher, mündlicher und optischer Art) 

unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass der Aufenthalt vor den 

Streckenbegrenzungen (Leitplanken, Betonelementen etc.), in Sperrzonen und auf Sicherheitsstreifen 

und offensichtlichen Gefahrenpunkten strikt verboten ist. Ich verpflichte mich, diese Bereiche und 

andere als die zu- oder ausgewiesenen Medienberichterstatterplätze auf keinen Fall zu betreten. Die 

von der Rennleitung ausdrücklich ausgewiesenen Medienberichterstatterplätze sind auf der 

Streckenskizze, sofern eine solche vorhanden ist, vermerkt. Diese werde ich an den jeweiligen 

Veranstaltungen einsehen. Als ausdrücklich zu- oder ausgewiesene Plätze gelten auch die als solche 

gekennzeichneten Zuschauerplätze. 

§ 3 Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen meine Verpflichtungen aus den Paragraphen 1 und 2 zum 

Entzug meiner Presse-Karte und zum Verweis von der Veranstaltung bzw. dem Veranstaltungsgelände 

führt. 

§ 4 Mir ist bekannt, dass die Verwendung von Fernseh- und Videokameras der schriftlichen 

Genehmigung des Veranstalters bedarf. Die widerrechtliche Verwendung von TV- und Videogeräten 

führt zum sofortigen Entzug des Presseausweises und zu einer Verweisung von der Veranstaltung 

bzw. dem Veranstaltungsgelände. Werden von den Rechteinhabern Ansprüche auf Schadenersatz 

wegen Verletzung der Film- und Fernsehrechte geltend gemacht, habe ich hierfür einzustehen. 

§ 5 Ich betrete die Rettungswege und/oder das Gelände für Fotografen auf eigene Gefahr und 

verzichte gegenüber  dem Veranstalter, seinen Erfüllungsgehilfen und unterbeauftragten Dritte, dem 

Rennstreckenbetreiber und dem sportlichen Ausrichter und seinen Helfern auf sämtliche Ansprüche 

für Schäden, die ich aufgrund meines Aufenthalts auf den Rettungswegen und/oder dem Gelände für 

Fotografen erleide. Hiervon ausgenommen sind Schäden, die durch grob fahrlässige oder 

vorsätzliche Pflichtverletzungen des enthafteten Personenkreises entstehen und für Schäden an 

Leben, Körper oder Gesundheit, die durch fahrlässige Pflichtverletzungen des enthafteten 

Personenkreises entstehen.  

 

________________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum  

Veranstalter:  

 
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG  

Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart, Deutschland  

Registergericht Stuttgart HRA 9302   

Geschäftsführung: Andrea Rometsch, Tim Ramms 

    Unterschrift 

 Organisationsbüro:  

 
MOTORRAD action team 

Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart 

Tel.: 0711 182-1850, Fax: 0711 182-1840 E-Mail: 

idm@actionteam.de; http://www.idm.de  

 


